
 

 

S T A D T  G E R A BESCHLUSS-VORLAGE 

Stadtrat 
 

X 
 

 
 öffentlich nichtöffentl. 

 
 Datum Drucksachen-Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

15.11.2021 146/2021 

 
 
  Beratungsergebnis 
Beratungsfolge Termin Ein Für Geg Ent Bemerkungen 

Hauptausschuss 20.12.2021  7 0 0 verwiesen 

Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr 
und Liegenschaften 

11.01.2022     zurückverwiesen in 
Fraktionen f. 
Überarbeitung 

Ausschuss für Wirtschaft und 
Stadtentwicklung 

13.01.2022     ohne Abstimmung 

Stadtrat 19.01.2022     nicht behandelt 

Stadtrat 20.01.2022      

 

Betreff: 

Umwidmung der für das Tietz-Kaufhaus vorgesehenen Investitionsmittel - Errichtungen von 
Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von Schulgebäuden 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat beschließt, 
 
dass die in der Maßnahme 14400-0006 (ehemaliges Tietz-Kaufhaus) für die Jahre 2023 und 2024 
vorgesehenen Investitionsmittel in Höhe von jeweils 225.550 € gestrichen und die jeweils 225.560 
€ für Investitionstätigkeiten in noch im Einzelnen zu bestimmenden Errichtungen von Photovoltaik- 
Anlagen auf den Dächern von Schulgebäuden eingesetzt werden. 
 
 
 
 
Monika Hofmann               Nils Fröhlich           Andreas Schubert 
SPD-Fraktion            Fraktion Bündnis90/Die Grünen DIE LINKE 
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Sachdarstellung: 
 
1. Problem und Regelungsbedürfnis: 

 
Nachdem der Erwerb des Tietz-Kaufhauses aufgrund der zu hohen Kaufpreisvorstellungen 
der Eigentümerin gescheitert ist und auch eine Anmietung zu den von der Eigentümerin 
angedachten Mietpreisen nicht zu erwarten sein dürfte, sind Investitionstätigkeiten der Stadt 
Gera in das ehemalige Tietz-Kaufhaus und auch ein Umzug der Stadtbibliothek in dieses 
Objekt nicht erforderlich. Die dafür eingestellten finanziellen Mittel der Jahre 2023 und 2024 
sollten somit für andere Investitionen zur Verfügung gestellt werden. 

 

2. Lösung: 
 
Die vorgesehenen Beträge für Investitionstätigkeiten in Höhe von 225.550€ bzw. 225.560€ 
für die Jahre 2023 und 2024 sind für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf den 
Dächern weiterer Schulgebäude in den Jahren 2023 und 2024 einzusetzen. 
 

3. Alternativen: 
 
keine 
 

4. Wirtschaftlichkeit: 
 

4.1 Finanzielle Auswirkungen: 
 

4.2 Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2023 der Stadt Gera und 
dessen Fortschreibungen: 
 

Ja   

nein X 

 

 
5. Nachhaltigkeit (u. a. in Bezug auf den Beschluss des Stadtrates Drucksachen-Nr. 38/2016 

vom 15. September 2016 (Klimaschutz), Zukunftsrelevanz): 
 
Durch die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern weiterer Schulgebäude 
besteht die Möglichkeit, dass ein nicht unwesentlicher Teil des Strombedarfs der Schulen 
umweltfreundlich direkt vor Ort produziert werden kann. 
 

6. Zuständiges Beschlussgremium: 
 
Stadtrat 
 




